
 

 
 
 
INFORMATIONSBLATT SONDERWASSERZÄHLER 
 
 
 
Für die Bewässerung Ihres Gartens bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das ver-

brauchte Wasser weiterhin über einen Sonderwasserzähler abzurechnen.  

 

Ob sich ein Sonderwasserzähler für Ihre Liegenschaft rechnet, hängt maßgeb-

lich von den Installationskosten, dem jährlichen Wasserverbrauch, Art der Be-

pflanzung, Größe des Grundstücks, Beschaffung des Bodens (Sand oder Lehm) 

und dem individuellem Gießverhalten der/des Nutzers ab. Die Kosten für eine 

eventuelle Anpassung der Hausinstallation sind sehr individuell und richten sich 

nach den Gegebenheiten der Liegenschaft. Da alle Kosten für Ein- und Ausbau 

sowie Austausch des Sonderwasserzählers vom Eigentümer/in bzw. Antragstel-

ler/in zu tragen sind, sollte eine Kostenschätzung von einem Installationsunter-

nehmen vorgenommen werden. Bitte erkundigen Sie sich deshalb vor Antrag-

stellung bei der Fachfirma Ihres Vertrauens über die Höhe der entstehenden 

Installationskosten incl. Kosten des Zählers. 

 

Die nachfolgende Berechnung soll Ihnen helfen, die Wirtschaftlichkeit für Ihre 

Nutzung einzuschätzen. 

 
Beispielrechnung für den Zeitraum eines geeichten Sonderwasserzählers  
von 6 Jahren: 
 
Kosten: 
Kosten Zähler*:     ca.   50,00 € -   60,00 €  (Brutto) 
Installation (nach Aufwand) *:                      ca. 100,00 € - 120,00 €  (Brutto) 
Gebühren Stadt Rödermark:                              25,00 €                    
Gesamtkosten:                                 ca. 175,00 € / 205,00  € 

 

*Die hier aufgeführten Kosten sind Schätzungen und stellen kein Angebot   
dar! 
 
 

   

 Stadt Rödermark 
 Der Magistrat 
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Einsparung Schmutzwasser: 
 
Gesamtkosten:     205,00 € / 6 Jahre  
                  =>         34,20 € / 1 Jahr 
 
Einsparung:              2,93 € / m³ Schmutzwasser 
                  =>         34,20 € : 2,93 €/m³ 
 
                  =>   rd. 12 m³ / Jahr (Mindestverbrauch) 
 
 
 
 

 
 
Diese Kosten fallen alle 6 Jahre an, da der Kaltwasserzähler nach diesem Zeit-

raum (Eichzeit, gemäß Eichgesetz) ausgetauscht werden muss. Erst ab einem 

Verbrauch von über 12 m³ pro Jahr rechnet sich somit der Einbau eines Son-

derwasserzählers.  

 

Bitte prüfen Sie daher vorher, ob die Kosten für den Einbau eines Sonder-

wasserzählers die Einsparungen bei der Abwassergebühr abdecken. 

 

 
 

12 m³ Wasser entsprechen ca. 1200 Gießkannen á 10 Liter. 

 
 

Magistrat der Stadt Rödermark 
Fachdienst 7.2 Abwasser 

Frau Rock 
Dieburger Straße 13-17 

63322 Rödermark 
 06074/911 894 

 abwasser@roedermark 
www.roedermark.de 

 

http://www.roedermark.de/

